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ÜJtan fteht bierauö, bai biefeö leichtere ©efeboß

trog feiner ungünftigern gform, wenigftenö beim
©djießen auö bem gejogenen 3iifantericgcmebrc,
unb biö auf Entfernungen poii 600 9Rctreö ober
800 ©ebritten bem 3Riniegefcboß naheju ©a)ritt
balt.

©ie ©renabiere unb äjottigcurö ber ©arbe finb
nun mit ©ewebren bewaffnet/ weldje bem 3fnfan»
teriegewebr ähnlich/ jeboeb mit 4 Sügen perfehen
finb. — ©iefe Süge nehmen pon hinten gegen bic
Söliinbting an Siefe pon v% biö auf l/i0 «OtiDimeter
ab unb machen auf 2 9Retre Sänge einen Umgang.—
©ie Säuge bti Saufeö ift beim 2Jottigeurgemebr
2 Soll furjer alö bei bem ©renabiergemehr.

©ö fcheint fomit audj in granfreidj bie Qtit
nabe ju fein/ wo nidjt bloö bie chasseurs d'or-
leans, bie znaven, tirailleurs algerien unb 2lrtiüC»
ften, fonbern nach nnb nach fämmtliche Snfanterie
mit gejogenen ©ewebren perfehen fein wirb, wie
biefeö fdjon in ben meiften ©taaten burdjgefnbrt ift.

©tefer fleinen SRottj finb bie in bent Aide-Me-
moire d'Artillerie ©eite 791 biö 795 enthaltenen
Slngabcn ju ©runbe gelegt, ©ic weitere SSerbrci»

tung ber SRefultate, woju fo großartige 9?erfuchc
unferer »Rachbarn gegen »Beften geführt, febten pon
einigem SBerth ju fein/.um bamit ju jcigen, baß
gerabe bei unö, wo früher in ber Äunft beö ©chic»
ßenö unb ber gejogenen SBaffen allen Sänbem por*
angegangen würbe, ein ©tillftanb eingetreten/ wo«
bureb wir in wenig fahren in hie traurige Sage
perfekt fein werben, bie einjige Infanterie ju be«

fi&en, beren »Bewaffnung nod) in gtatten ©ewebren
beftcht, benn wenn man ftcb erft jahrelang über
geftfenung bti Sägergewehrmobetleö berumjanft,
wie tauge wirb eö wobl noa) gehen, biö eine SBaffe
biefer Slrt angefebafft ift, unb bie Sruppe bamit
umjugebcn weiö, unb wit fatal tft nicbt bai Soor*
banbenfein jweicr ganj perfdjiebcncr geuerwaffen
unb jweter 9Runttioiiögattuiigen in ein unb bem*
felben 9Riltjbataillon. H. H.

Seridjt bei eibg. SRilitärbeuartentente über
bai Safer 1856.

(gortfeßung.)
JDiefe gaffung ftellt als ©runbfafc auf, Paß bie 9Rili»

tärpftiajt in »demjenigen Äanton ju erfüllen fei, in Pem

man feinen eigentlichen SBobnfifc hat, f« f8 al* »Bürger

beffelben, fei et infolge öonOJiebcrlaffung, unb baß hei

nur Porübergebenbem Aufenthalt, ober hei einem Aufent»
halt ohne förmliche »Riebcrlaffung, feine aRilitärbienfte
Pon beut »Aufenthalter geförbert werben fönnen, biefer

Pielmefjr fortfahre, an feinem SRieberlaffungSorte bie

QRilitärpfticht jtt erfüllen.
©runbfa&licb wirb biefeS auch, wie bereits bemerft,

Pon weitaus ben meiften Äantonen anerfannt unb aui*
geübt, eine Abweichung erfebiene nur bann jutäfftg,
wenn ber Aufenthalt 3abre laxx,x fortbauert unb fein
Porühergehenber bleibt, gür biefen gall fann aber bie

Äantonalgefeggehung über bieOJicberlaffunaSöerbaltniffe
jebem Anftanb abhelfen .unb »ie 3«* beftimmen, naa)
ivelcber ein Qlufentbalter für fein ferneres »Berbleiben
eine StfieberlaffuiigShewilligiing ju erwerben hat. 3n
feinem gälte aber fann ber »Begriff ber »JJiebcrtaffung burch
SfJHlitargefefee ber Äantone feftgeftellt werben, fonbern
nur burd) bie Perfcbiebenen Äantonatgefefce über baS

gremben» unb Aufenthaltswefen, unb niemals bürfen
Äantonalmilitärgefrfje ©runbfä&e gültig aufftellen, welche

mit *BunbeSgefe|en iin»2Btberfpruclje flehen. Sollten ba»

her audj gewiffe Jtaiitonatinilitarhebörben auf bie Auf«
entljalter greifen unb fie militärpflichtig erflären wollen,
fo fonnte biefeS Pom eibg. ©eftchtSpunfte auS nicht ju»
gegeben werben, fo6aIb bie ©ajWifcbenfunft beS »Bunbec*

Pertangt wirb.
©enn bann Äantone ihre »Beziehung Pon bloßen

Aufenthaltern jtimlfRititarbienft bamit rechtfertigen wol»
len, baß hei ber geftfefcung beS ÜRannfcbaftSfontingentS
bieAufeuthatter hei ber maßgehenben »BolfSjablung mit»

gejäblt worben, fo fann biefer ©runb gegenüber bem

Haren SBortlaute beS ©efefceS nicht als ftictjbaltig
erfdjeinen, um fo weniger, weil er praftifdj nidjt Pon

allju großem ©ewidjt ift; benn bie 3Ret)rjabl ber Ducht»
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Distanz. Ziel
Gezogenes Gewehr. Ordonnanzstutzer.

Miniegeschoß. Neue« Geschoß. Miniegeschoß. Neues Gcschoß.
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Man sieht hieraus, daß dicseS leichtere Gcschoß

trotz scincr «»günstigern Form, wenigstens bcim
Schießen aus dem gezogene» Jnfantericgcwehrc,
und bis auf Entfernungen von 600 MctrcS odcr
800 Schritten dem Minisgeschoß nahezu Schritt
hält.

Die Grenadiere und Voltigeur» dcr Garde stnd

nun mit Gewehren bewaffnet, welche dcm Jnfan,
tcricgcwchr ähnlich, jcdoch mit 4 Zügen vcrschcn
sind. — Dicse Züge i.ehmcn von hinten gegcn die
Mündung an Tiefe von '/^ bis auf Millimeter
ab und machen auf 2 Metre Länge einen Umgang.—
Die Länge dcö Laufes ist bcim Voltigcurgcwehr
s Zoll kürzer alS bei dcm Grenadicrgewchr.

ES schcint somit auch in Frankreich die Zcit
nahe zu sein, wo nicht blos die odssseurs N or-
lesns, die 2u»ven, tirailleurs algérien und Artille»
sten, sondern nach und nach sämmtliche Infanterie
mit gezogenen Gcwchrcn vcrschcn scin wird, wie
dieses schon in den meisten Staaten durchgeführt ist.

Diefer kleinen Notiz sind die in dem ^iàe-lUe-
moire el Artillerie Seite 79t bis 796 enthaltenen
Angaben zu Grunde gelegt. Die weitere Verbrci.
tung der Resultate, wozu so großartige Vcrfuchc
unserer Nachbarn gegen Westen geführt, fchien von
einigem Werth zn sein, um damit zu zeigen, daß
gerade bei uns, wo früher in der Kunst dcö Schie.
ßenS und der gezogenen Waffen allen Ländern
vorangegangen wurde, ein Stillstand eingetreten, wo.
durch wir in wenig Jahren in die traurige Lage
versetzt sein wcrdcn, dic cinzigc Infanterie zu
besitzen, deren Bewaffnung »och in glatten Gewehren
besteht, dcnn wenn man sich erst jahrelang über
Festsetzung deS JägergewehrmodelleS herumzankt,
wie lange wird eS wohl noch gchcn, biö eine Waffe
dieser Art angeschafft ist, und die Truppe damit
umzugehen weis, und wie fatal ift nicht daS
Vorhandenfein zweier ganz verschiedener Feuerwaffen
und zweier Munitionsgattungen in ein und
demselben Milljbataillon. n. n.

Bericht des eidg. Militärdepartements über
daS Jahr I«S«.

(Fortsetzung.)
Diese Fassung stellt als Grundsatz auf, daß die

Militärpflicht in demjenigen Kanton zu erfüllen sei, in den»

man seinen eigentlichen Wohnsitz hat, sei es als Bürger
desselben, sei eS in Folge von Niederlassung, und daß bei

nur Vorübergehendem Aufenthalt, oder bei einem Aufenthalt

ohne förmliche Niederlassung, keine Militärdienste
von dem Aufenthalter gefordert werden können, dieser

Vielmehr fortfahre, an seinem Niederlassungsorte die

Militärpflicht zu erfüllen.
Grundsätzlich wird dieses auch, wie bereits bemerkt,

Von weitaus de» meisten Kantonen anerkannt und
ausgeübt. Eine Abweichung erschiene nnr dann zulässtg,
wenn der Aufenthalt Jahre lanq fortdauert und kein

Vorübergehender bleibt. Für diese» Fall kann aber die

Kantonalgesetzgebung über dieNicderlassuugöverhältnisse
jedem Anstand abhelfen und die Zeit bestimmen, nach

welcher cin Aufenthalter für sein ferneres Verbleiben
eine Niederlassungsbewilligung zu crwerben hat. Jn
keinem Falle aber kann der Begriff der Niedcrlassungdurch
Militärgesetze der Kantone festgestellt werden, sondern

nur durch die verschiedenen Kantonalgesetze über das

Fremden- und Aufenthaltswefen, und niemals dürfen
Kantonalmilitärgesctze Grundsätze gültig anfstellen, welche

mit Bundesgesetze» im Widerspruche stehen. Sollten dahcr

auch gewisse Kantonalmilitärbchörden auf die

Aufenthalter greifen und ste militärpflichtig erklären wollen,
so könnte dieses vom eidg. Gesichtspunkte aus nicht
zugegeben werdcn, sobald die Dazwischenkunft deö Bunde?

Verlangt wird.
Wk»n dann Kantone ihre Beziehung von bloßen

Aufenthaltern zumMilitZrdienst damit rechtfertigen wollen,

daß bei der Festsetzung des Mannschaftskontingents
dieAufenthalter bei der maßgebenden Volkszählung
mitgezählt worden, so kann dieser Grund gegenüber dem

klaren Wortlaute des Gesetzes nicht als stichhaltig
erscheinen, um so wcnigcr, wcil er praktisch nicht von
allzu großem Gewicht ist; denn die Mehrzahl der Richt-



fantonShürgcr hefteh» in allen Äantonen, wo bie Unter«

fudjung ber grage »on einiger »Bebeutung ift, auS. fRic»

bergelaffeiten uttb nicht auS bloßen Aufenthaltern, wie

benn j. »8. »Bafel»©tabt 7313 «Riebergelaffene gegen

4J60 Aufenthalter jablt, SReucnburg 17,730 Süicberge«

laffene gegen 3401 Aufenthalter, ©enf 5539 «Rtcberge»

laffene gegen 3602 Aufenthalter. Alle biefe Äantone ha*

ten aber auch Piele ihrer eigenen »Bürger in anbern

Äantonen, fo Bafel«©tabt 6689, »Neuenbürg 4794,

®cnf 1475. (SS ftnbct fomit immer eine geroiffeAuSgtei»

chung ftatt.
(Snblid) ift nicht ju überfeben, baß, wenn ber ©runb»

fafe ©eltung erhielte, baß ohne weitere unb einläßlichere

»Verfügungen auch Aufenthalter an ihrem Aufenthalteort

militärpflichtig werben, ber a5cimatb» ober eigentliche

sRieberlafftingSfanton bagegen mit ber (Sntfcrtiung ber

Seute ben Anfprudj auf biefelben perliert, alle biejenigen

©djmeijer, weldje fidj außerhalb ber (Sibgenoffenfdjaft

begehen, bienftfrei würben, weit »er^eimathfanton wohl
ihre (Entfernung fonftatiren, aber nicljt leidjt fontroliren

fann, wo fte fidj aufhalten unb nodj weniger nadj bem

Ort ihres Aufenthalt« fein Verfahren gegen biefelben

einridjten fann. ©ewiß hat bicBetradjtung, baß nur ber

•§eimatb» ober »RieberlaffungSfanton bie Erfüllung ber

©ienftpfticht genau überwachen fann, unb wohl audj

allein bie perfön lidje ©ienftleiftung ju forbern unb

ben SJlititarunterricht ju «tbeilen geneigt fei, ju ber

bunbeSgefefelidjen SBorfchrift wefentlidj mitgewirft.
Unfer (Sntfdjeib ging bemnadj babin, baß ©djweijer»

türger in einem Äanton, wo fte nicbt förmlich nieberge»

laffen feien nicht jur Seiftung Pon ÜRilitärbienften ober

3ablung Pon ÜRilitärtaren angehalten werben fonnten.

Hi ift btfbei aber nidjt jtt u&erfeben, baft gälte öor»

fommen, wo ber »Betreffenbe jwar als ööllig nieberge»

laffen angefefjen unb behanbelt wetben muß, ohne baß

er im »Beftfe einer Otieberlaffuiig&bewiHigung ift. Unfere

©ajtvlfdjenfunft würbe hei einem foldjen Äonftift jwi»
fdjen >BafeI»8anbfdjaft unb Bafel=@tabt ahgerufen. (Sr»

ftereS tjefcfcttrerte ftdj gegen bie »Bebörben Pon Bafel»

©ta'bt, baß biefe einen Angehörigen ber Sanbfcbaft, ber

ftch als ffJoftangeftellter in Bafel aufhalte, feine SRilij«
Pflicht jebodj hiSanhtn im •Seimatbfanton erfüllt tjahe,

nun jum ÜRilitarbienft in Bafel=©tabt anhalten woll»
ten, wiewohl er bafelbft nicht förmlich niebergelaffen fei.

©ie Bebörben Pon »Bafel.©tabt bagegen ftüfeten ftd; auf
Art. 6 beS BunbeSgefefeeS ü6er bie politifcben unb poli»
jeilicben@arantien ju ©unften ber Gibgenoffenfebaft Pom

23. ©ej. 1851 unb auf ben Art. 1 be§ BunbeSrathShe«

fcbluffeS, betreffenb bte im Äanton ©enf »on eibg. Be»

amten unb Angeftellten ju bejahlenbegrembenftcuer Pom

23. 3uni 1852 unb hehaupteten, wenn ber betreffenbe

Sßoftangeftellte audj jufolge biefer gefefelicben Beftim»

mungen feiner SJJieberlaffungSberoitligung hebürfe, fo fei
er gleichwohl als ein förmlichSRiebergelaffener anjitfeben
unb fo ju bebanbetn.

»ffiir mußten ber Anficht Pon Bafel»@tabt beipflichten,
©er »Boftangcftellte hatte in Bafel nidjt nur einen Por»
Übergehenben Aufenthalt, fonbern er trieb ein hlei6enbeS

©ewerbe bort unb würbe allerbingSeinerSRiebertaffungS-
bewiUigung beburft haben, wenn ihn nicht baS erwähnte
iBunbeSgefefe als eibg. Angeftellten baPon befreit bätte.
Allein biefe Befreiung Pon ber Einholung einer form»
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lidjen fRiebcrlaffuttgSbewitligung unb btr'Bejablung ba*

fberiger, ©portein benahmen ihm im Uehrigtn bie Eigen»

'fdjaft eineS SRiebergetaffenen nidjt, fo wie er benn nadj

Analogie beS »BitnbeSrathShefdjtuffeS Pom23.3unil852
alle gefefelichen Saften eine« foldjen ju tragen hatte.

3. ©tanb ber Armee.

Ueber ben ©tanb ber eing. Armee auf (Snbe 1856 ift
golgenbeS ju bemerfen:

tex ©eneralftab jablte

35 Oberften beS ©eneralftahS, 2 beS ©enicftabS

unn 5beS ArtillerieftabS;
28 OberftlieittenantS beS ©eneralftahS, 3 beS ©e»

nieftabS unb 11 beS »jlrttllerieftabS;
31 Sfjfajore beS ©eneralftahS, 4 beS ©enicftabS

unb 13beS ArtillerieftabS;
29 ajauptleute beS ©eneralftahS,' 11 beS ©ente»

ftabS unb 12 beS ArtillerieftabS;
5 OberlieutenantS beS ©eneralftahS, 8 beS @e»

nieftahS unb 5be6 ArtillerieftabS, unb

14 Unterlieutenants beS ©enicftabS.

»Jluffallenb ift bie geringe 3abl ber ©uhalternofftjierc
beS ©eneralftaheS, bie hei einer Aufftellung ber ganjen
Armee faum hinreichen würbe, bie ajjälfte ber betreffen»

ben ©teilen ju befefeen. ÜRan wirb baher ernftlidj auf
9Rittel um> SBege benfen muffen, biefem Uebelftanbe ab*

jubelten unb fie wohl am fieberften barin ftnben, baß

man angebenben Offtjieren wieber ben Eintritt in ben

©eneralftab ermöglicht, unb benfelben alebann ein bem

©ienfte entfpredjenbeS »JlPanccment babureb fiebert, baß

man mit ben bringenben Empfehlungen jur Aufnahme

Pon Sruppenoffijieren ber hohem ©rabe in ben ©eneral»

ftab forgfamer »erfährt, als eS hiS bahin öfters ber

galt war.
©er 3uftijftab war mehr als genügenb hefefet.

©aS ÄriegSf ommiffartat johlte nebft bem Ober»

fommiffar 3 Beamte erfter Älaffe, 10 jmeiter, 29 brit»

ter, 11 Pierter unb 15 fünfter Älaffe.
©aS ÜKebijinalperfonal beftanb außer bem Ober«

fetbarjt au§ 9 ©iPiftonSarjten, bem ©tabSarjt, bem

©tabSapothefer, 20 Ambulante« unb ©pitatärjtcn beS

AuSjugS unb 11 ber »ReferPe erfter Älaffe; 21 beS AuS«

jugS unb 4 ber fReferPe jweiter Älaffe; 10 beS AuSjttgS

britterÄlaffe, fo wie auS 10 »jlpotbcfern unb Apotbefer«

gchilfen;
fernerauSbemOberpferbarjtunb 18 ©tabSpferbärjten.

©tabSfefretare enblia) waren 61 Porhanben.

©er ©tanb beS BunbeSheereS (»JtuSjug unb SReferPe)

hat ftdj wefentlidj nicht Peränbert, unb eS erfebeint ba«

her audj überftüffig, bie bem lefeten Berichte beigefügten

tabellatifchen Ueberftchten im gegenwartigen Berichte

wieber ju geben. SOIefjr 3ntereffe bieten foldje Tabellen

bar, wenn fie nur Pon 3«'t ju 3*it, nach eingetretenen

»Beranberungen, wieberfehrtn.

(gortfefeung folgt.)

' 3» vettaufen*
©ehr billig: eine in öorjügltcbem 3uftanbe erhaltene

große unb fleine Uniform fammt fReitjeug u. f. w. füt
einen ©ragonerofftjier. 3u erfragen bei ber Erpebitton
biefer 3citung.

kantonSbürger besteht in allen Kantonen, wo die Unter«

suchung der Frage von einiger Bedeutung ist, auö Nie»

dergelasseiien und nicht auö bloßen Aufenthaltern, wie

denn z. B, Basel-Stadt 73t3 Niedergelassene gcgen

41.60 Aufenthalter zahlt, Neuenburg 17,73« Niederge-

lassene gegen 3401 Aufenthalter. Gcnf SS39 Nicderge-

lassent gegen 3602 Aufenthalter. Alle diese Aantone ha»

den aber auch Viele ihrer eigenen Bürger in ander»

Kantonen, so Basel'Stadt 6689. Neuenbürg 4794,

Genf 1475. ES findet somit immer eine gewisseAusglei»

chung statt.

Endlich ist nicht zu übersehen, daß. wenn der Grnnd»

satz Geltung erhielte, daß ohne weitere und einläßlichere

Verfügungen auch Aufenthalter an ihrem Aufenthaltsort

militärpflichtig werden, der Hcimath» odcr eigentliche

Niederlassuttgskanto» dagegen mit der Entfernung der

Leute den Anspruch auf dieselben verliert, alle diejenige»

Schweizer, welche sich außerhalb der Eidgenossenschaft

begeben, dienstfrei würden, weil derHeimathkanto» wohl
ihre Entfernung konstatiren, aber nicht leicht kontroliren

kann, wo sie flch aufhalten und »och weniger nach dem

Ort ihreö Aufenthalts sein Verfahren gegen dieselben

einrichten kann. Gewiß hat dicBelrachtung, daß nur dcr

Heimath» oder Nicderlassungskanton die Erfüllung der

Dienstpflicht genau überwachen kann, und wohl auch

allein die persönliche Dienstleistung zu fordern und

den Militärunterricht zu «theilen geneigt sei, zu der

bundesgesetzliche» Vorschrift wesentlich mitgewirkt.
Unser Entscheid ging demnach dahin, daß Schweizer»

burger in einem Kanton, wo ste nicht förmlich niedergelassen

seien, nicht zur Leistung von Militärdiensten oder

Zahlung Von Militärtorcn angehalten werde» könnten.

Es ist hicbci abcr nicht zu übersehe», daß Fälle
vorkommen, wo der Betreffende zwar als völlig niedergelassen

angesehen und behandelt werden muß, ohne daß

er im Besitz einer Niederlassungsbewilligung ist. Unsere

Dazwischcnkunst wurde bei einem solchcn Konflikt
zwischen Basel-Landschaft und Basel-Stadt angerufen.
Ersteres beschwerte stch gegen die Behörden von Basel-

Stadt, daß diese einen Angehörigen der Landschaft, der

fich als Posta»gestellter in Basel aufhalte, seine Miliz-
Pflicht jedoch bisanhtn im Heimathkanton erfüllt habe,

nun zum Militärdienst in Basel-Stadt anhalten wollten,

wiewohl er daselbst »icht förmlich niedergelassen sei.

Die Behörden Von Basel'Stadt dagcgcn stützt?» sich auf
Art. 6 des Bundcsgesetzcs über die politischen und

polizeilichen Garantien zuGunsten ^Eidgenossenschaft vom
S3. Dez. 1831 und aufden Art. 1 des BundesrathSbe-
schlusses, betreffend die im Kanton Genf von eidg.
Beamten und Angestellten zu bezahlendeFremdensteucr Vom

23. Zuni 18S2 und behaupteten, wenn der betreffende

Poftcmgestellte auch zufolge dicser gesetzlichen

Bestimmungen keiner Niederlassungsbewilligung bedürfe, so sei

er gleichwohl als ein förmlich Niedergelassener anzusehen

und so zu behandeln.

Wir mußten der Anstcht Von Basel-Stadt beipflichten.
Der Postangcstellte hatte in Basel nicht nur einen

vorübergehenden Aufenthalt, sondern er trieb ein bleibendes
Gewerbe dort und würde allerdings einerNiederlassungs.
bewilligung bedurft haben, wenn ihn nicht das erwähnte
ZZundesgesetz als eidg. Angestellten davon befreit hätte.
Allein diese Befreiung von der Einholung einer förm-
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lichen Niederlassungsbewilligung und der Bezahlung da»

heriger. Sporte!» benahmen ihm im Uebrigen die Eigen»

schaft eines Niedergelassenen nicht, so wie er denn »ach

Analogie des Bundesrathsbeschlusses vom23. Juni 1852

alle gesetzlichen Lasten eineö solchen zu tragen hatte.

3. Stand der Armee.

Ueber dcn Stand dcr eidg. Armee auf Ende 1836 ist

Folgendes zu bemerken:

Der Generalstab zählte

35 Obersten des Generalstabs, 2 des Geniestabs

und S des Artillerieftabs ;

28 Oberstlieutenants des Generalstabs, 3 des Ge»

niestabs und 11 des Artilleriestabs.!
31 Majore des Gcneralstabs. 4 des Geniestabs

und 13 des Artillerieftabs;
29 Hauptleute des Generalstabs,' II des Genie¬

stabs und 12 des Artillerieftabs;
S Oberlicutcnants des Generalstabs, 8 des Ge-

niestabs und 5 des Artilleriestabs, und

14 Unterlieutenants des Geniestabs.

Auffallend ift die geringe Zahl der Subalternoffiziere
des GeneralstabeS, die bei einer Aufstellung der ganzen

Armee kaum hinreichen würde, die Hälfte der betreffenden

Stellen zu besetzen. Man wird daher ernstlich auf

Mittel und Wege denken müssen, diesem Uebelstande

abzuhelfen und sie wohl am sichersten darin finden, daß

man angehenden Offizieren wieder den Eintritt in den

Generalstab ermöglicht, und denselben alsdann ein dem

Dienste entsprechendes Avancement dadurch sichert, daß

man mit den dringenden Empfehlungen zur Aufnahme

von Truppenoffizieren der höhern Grade in den Generalstab

sorgsamer verfährt, als eS bis dahin öfters der

Fall war.
Der Justizstab war mchr als genügend besetzt.

Das Kriegskommissariat zählte nebst dem

Oberkommissär 3 Beamte erster Klasse, 10 zweiter, 29 dritter,

II vierter und 13 fünfter Klasse.

Das Medizinalpersonal bestand außer dem

Oberfeldarzt aus 9 Divisionsärzten, dem Stabsarzt, dem

Stabsapotheker, 20 Ambulance» und Spitalärzten deS

Auszugs und II der Reserve erster Klasse; 21 des Auszugs

und 4 der Reserve zweiter Klasse; 10 des Auszugs
dritterKlasse, so wie aus 10 Apothekern und Apotheker»

gehilfen;
fernerausdem Oberpferdarzt und 18 Stabspferdärzten.

Stabssekretäre endlich waren 61 vorhanden.
Der Stand deö Bundesheeres (Auszug und Reserve)

hat stch wesentlich nicht Verändert, und es erscheint da»

her auch überflüssig, die dem letzten Berichte beigefügten

tabellarischen Uebersichten im gegenwärtigen Berichte
wieder zu geben. Mehr Interesse bieten solche Tabellen

dar, wenn sie nur Von Zeit zu Zeit, nach eingetretenen

Veränderungen, wiederkehren.

(Fortsetzung folgt.)

Zu verkaufen.
Sehr billig: eine in vorzüglichem Zustande erhaltene

große und kleine Uniform sammt Reitzeug u. s. w. für
einen Dragoncroffizier. Zu erfragen bei der Expedition
dieser Zeitung.
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